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Aufstellung

Der Rat der Stadt Brühl hat am diesen 
Bebauungsplan einschließlich der textlichen Festsetzungen 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

Die Bekanntmachung des Bebauungsplanes sowie Ort und 
Zeit der Einsichtnahme gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist am
.                       erfolgt.

Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

BekanntmachungSatzungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung

Gemarkung Schwadorf    
Flur 2 und 6
Maßstab 1 : 500
Stand   12.06.2025

Bebauungsplan 05.10

Stadt Brühl

" Östlich Lindenstraße, westlich An

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt 
Brühl hat am 29.11.2018 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Dieser Beschluss wurde am 13.12.2018 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Brühl, den
Der Bürgermeister
In Vertretung

Ralf Ritter
Beigeordneter

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
und die Darlegung der Ziele und Zwecke der Planung er- 
folgte in der Zeit vom 09.08.2019 bis 13.09.2019
einschließlich.
Die durch die Planung berührten Träger öffentlicher Belan- 
ge wurden mit Schreiben vom 07.08.2019  gem. § 4 Abs. 1 
BauGB beteiligt.

Brühl, den
Der Bürgermeister
In Vertretung

Ralf Ritter
Beigeordneter

Flurgrenze

weitere Signaturen gemäß GeoInfoDok (Katastervorschrift)

Flurstückgrenze ALT

Gemarkungsgrenze

Geschosszahl
Höhenlage

Grenzangaben

Bordstein

III

111,11

Durchfahrt / Arkade

Wirtschafts-, Industrie- und Nebengebäude

Wohngebäude mit / ohne Hausnummern

Planunterlagen

Mauer

Kartengrundlage

Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, auch einzelner Teile, sowie die Anfertigung von Vergrößerungen
oder Verkleinerungen sind verboten und werden aufgrund des Urheberschutzgesetzes gerichtlich verfolgt.

Die Planunterlage ist hinsichtlich der planungsrelevanten 
Bestandteile geometrisch einwandfrei und die Übertragbar- 
keit von neu zubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist ein- 
wandfrei möglich.

Es wird bescheinigt, dass diese Planunterlage den Bestim-
mungen des § 1 Abs. 2 PlanzV 90 entspricht
(Stand                            ).

Brühl, den

Übersichtsplan Maßstab 1 : 5000

Erneute Auslegung
Eine erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB zu den 
Änderungen bzw. Ergänzungen nach der öffentlichen Aus- 
legung erfolgte vom 10.05.2021 bis einschließlich
25.06.2021. Ort und Dauer der Auslegung wurde am 
29.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Brühl, den
Der Bürgermeister
In Vertretung

Ralf Ritter
Beigeordneter

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans 
05.10 "Östlich Lindenstraße / westlich An der Schallenburg" 
mit dem hierzu ergangenen  Beschluss  des  Rates  der  
Stadt  Brühl  vom übereinstimmt und dass die
für die Rechtswirksamkeit maßgeblichen 
Verfahrensvorschriften, insbesondere die des 
Baugesetzbuches, in ihren derzeit geltenden Fassungen 
beachtet wurden. Der Bebauungs- plan wird hiermit 
ausgefertigt und die öffentliche Bekannt- machung 
angeordnet.
Brühl, den
Der Bürgermeister

Dieter Freytag

AusfertigungErneute Aufstellung
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt 
Brühl hat am gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit       § 13a 
BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes er- neut 
beschlossen.
Dieser Beschluss wurde am ortsüblich bekannt 
gemacht.

Brühl, den
Der Bürgermeister
In Vertretung

Ralf Ritter
Beigeordneter

Öffentliche Auslegung
Dieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der textlichen 
Festsetzungen hat mit der Begründung gem. § 3 Abs. 2, § 4 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.02.2020 bis  
einschließlich 06.04.2020 öffentlich ausgelegen. Ort und 
Dauer der Auslegung wurde am 10.02.2020 ortsüblich 
bekannt gemacht.

Brühl, den
Der Bürgermeister
In Vertretung

Ralf Ritter
Beigeordneter

Textliche FestsetzungenBebauungsplan 05.10
"Östlich Lindenstraße, westlich An der Schallenburg"

2. Erneute Auslegung
Eine erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB zu den 
Änderungen bzw. Ergänzungen nach der öffentlichen Aus- 
legung erfolgte vom                        bis einschließlich  

. Ort und Dauer der Auslegung wurde am      
ortsüblich bekannt gemacht.

Brühl, den
Der Bürgermeister
In Vertretung

Ralf Ritter
Beigeordneter

Rechtsgrundlagen Stand: 09.05.2025

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023
I Nr. 394).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 vom 03.07.2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176).

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetztes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV.NRW. S. 421),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31.10.2023 (GV. NRW. S. 1172).

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5.07.2024 (GV.NRW. S. 444).

Die Rechtsgrundlagen gelten in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Bebauungsplanes geändert Fassung einschließlich aller zugehörigen Verordnungen.

Legende

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes ( 9 Abs. 7 BauGB)

Baugrenze

Allgemeines Wohngebiet (WA),

Straßenbegrenzungslinie

o offene Bauweise

GH Gebäudehöhe als Höchstmaß in Meter über Normalhöhennull (NHN)

2. Maß der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22,23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

8.     Sonstige Festsetzungen und Darstellungen

Parkplatz

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung

        (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Abwasser (Niederschlag)

6. Grünflächen
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
      für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
      von Natur und Landschaft
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Erhaltung von Bäumen

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

Zweckbestimmung:

Garagen

Zweckbestimmung:

Ga

FlachdachFD

WA

Einzelanlage Kulturdenkmal (Hochkreuz)D

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen
Nutzung und sonstiger Nutzungen

Öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Verkehrsfläche

Baugrenze für das oberste Geschoss

Anpflanzen von Bäumen

private Grünfläche, Kita Außenbereich

ö

p

ö

Ein- und Ausfahrtbereich für die Tiefgarage

9.     Nachrichtliche Übernahmen

Zweckbestimmung:

TiefgarageTGa

Sichtdreieck

10.   Darstellung

Elektrizität

Verrohrung Dickopsbach im Bestand

   Art der baulichen Nutzung

      Grundflächenzahl (GRZ)        Bauweise

                         Dachform 

WA 1

     0,4

             FD

    o

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung:

mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen  GF

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  GFL

12

Einzelhäuser

Maßgeblicher Außenlärmpegel gem. DIN 4109
≤ 65 dB (A)

≤ 70 dB (A)

StellplätzeSt

MüllM

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Landwirtschaftlicher Verkehr, Rettungs- und Müllfahrzeuge,
Anliegerverkehr für die bebauten Grundstücke An der
Schallenburg 47 und 51

  der Schallenburg"

E


